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Finanz⸗Miniſterium .
Steuer⸗Departement .

Nro . 2110 , Karlsruhe den 3. Auguſt 1811 .

Commiſfariſcher A des Finanzraths
Boekh vom 23. Juni l . J . Die Behandlung
der ſogenannten Ruͤttberge (Reutfelder, Reut⸗

boͤſche ) betreffend.
;

Zugleich wurde die dem Murg⸗Kreis⸗ Di⸗
rectorio auf ſeinen Bericht dom 6. Juny Nro .

5099 . , ertheilte Reſolution vom 21 . naͤmlichen
Monats . N. 1715 . reproducirt , wornach die

ſogenannten Ruͤttberge , Reutfelder , Reutboͤ⸗
ſche , im Amt Achern keineswegs wie der ge⸗
dachte Kreisdirectorial - Bericht unterſtellt , Wald⸗

boden find , indem die Holzproduktion nicht als

Hauptzweck erſcheint , und dieſelben nicht untet

forſteilicher Aufſicht ſtehen .

Bee ſſchlu ß.

. ) Dem Murg⸗Kreis⸗ Directorio i eroͤffnen :
Nach naͤher eingezogener Erkundigung uͤber

die ſogenannten Rättherge, findet man nicht

angemeſſen, dieſelbe als Wald zu betrachten
und durch die Forſttaxations⸗ ⸗Commiſſarien nach
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dem Werth der jaͤhrlich nachhaltigen Holzpro⸗

duktion taxiren zu laſſen.

Dag Murg⸗Kreis⸗ - Directorium hat daher

den Bezirks⸗ „Commiſſär Ketterer in Achern ,

naͤher dahin zu beſcheiden , daß er die Ruͤttberge
als eine beſondere Culturart nach den Aeckern

in die Grund⸗Steuer - Zettel eintragen , eben

ſo wie die Wieſen und Weinberge beſonders
claſſificiren und taxiren laſſen ſolle .

Die Forſttaxations - Commiſſarien haben

nur die Aufnahme der eigentlichen Waldungen,
die, unter forſteilicher Aufſicht ſtehen , zu beſor⸗

gen , und den Anſchlag derſelben zu efimmen:
Die uͤbrigeBezirks⸗Commiſſarien, in deren

Diſtrikt Rüttberge ( Reutfelder , Reutboͤſche )

vorkommen , ſo wie die demnaͤchſt ernannt wer⸗

denden Forſt - Taxatoren , ſind von dieſer Ver -

fuͤgung gleichfalls in Kenntniß zu ſetzen .

. ) Sämtlichen Kreis - Directorien wird hievon
Nachricht gegeben , umwo es noͤthig hiernach

das Geeignete zu verfuͤgen.
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